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Kurzinfo der Gemeinde Rafz 7/Juli 2025         
Beschlüsse der Gemeindeversammlung          
vom 16. Juni 2025

Die Stimmberechtigten der Politischen Gemeinde Rafz haben 
an der Gemeindeversammlung vom Montag, 16. Juni 2025 
folgende Beschlüsse gefasst:
1. Ablehnung des Dienstbarkeitsvertrages mit der Eberhard 

Recycling AG über ein Bau-, Nutzungs- und Fortbestands-
recht zur Errichtung, zum Betrieb und zur Nachsorge einer 
Deponie des Typs B bis E in der ehemaligen Lehmgrube 
Bleiki, Grundstück Kat.-Nr. 5053 (definitive Ablehnung 
ohne nachträgliche Urnenabstimmung)

2. Wahl von Fabienne Langhart als Mitglied des Wahlbüros 
Rafz für den Rest der Amtsdauer 2022 bis 2026

3. Genehmigung der totalrevidierten Leistungsvereinbarung 
mit der Wohnen und Pflege Peteracker AG und Inkraftset-
zung per 1. Juli 2025

4. Vorberatung der Teilrevision der Gemeindeordnung zur 
Aufhebung der Sozialbehörde und zur Schaffung von zwei 
zusätzlichen Kommissionen zuhanden der Urnenabstim-
mung vom 28. September 2025

5. Genehmigung der Jahresrechnung 2024 der Politischen 
Gemeinde Rafz 

6. Genehmigung der Kreditabrechnung über den Baukredit 
«Anbau Ost Schulanlage Schalmenacker»

Die amtliche Publikation der Beschlüsse erfolgte am Freitag, 
20. Juni 2025 auf der Website der Gemeinde.

Aus den Verhandlungen des Gemeinderates

Seniorenanlässe in der Gemeinde Rafz
In der Gemeinde Rafz wird seit Jahrzehnten jährlich ein Se-
niorenausflug organisiert, jeweils alternierend durch den 
Frauenverein Rafz und den Gewerbeverein Rafzerfeld. Zudem 
findet ebenfalls jährlich eine Adventsfeier für Senioren statt, 
die der Frauenverein Rafz organisiert.

Beide Anlässe sind für die beiden durchführenden Ver-
eine nicht kostendeckend. Der Gemeinderat hat basierend auf 
Gesprächen mit den Verantwortlichen beider Vereine die Fi-
nanzierung ab 2025 neu geregelt:
– An den Seniorenausflug wird künftig eine Pauschale von 

maximal Fr. 100.– pro teilnahmeberechtigte Person ausge-
richtet.

– An die Senioren-Adventsfeier wird ein Betrag von Fr. 20.– 
pro teilnahmeberechtigte Person ausgerichtet, jedoch ma-
ximal Fr. 5000.– pro Jahr. Die Gemeinde stellt zudem wei-
terhin die Infrastruktur kostenlos zur Verfügung (Miete, 
Reinigung, Militärküche usw.).

Zudem wird der Teilnehmerkreis aufgrund der demografi-
schen Entwicklung angepasst. Für die Teilnahme gilt künftig 

ein Alter von 70 Jahren, mit einer Übergangsfrist von zwei 
Jahren. Das Alter lag bisher bei 68 Jahren. Der Jahrgang 1957 
wird jedoch auch in den Jahren 2025 und 2026 zum Ausflug 
eingeladen. Der gleiche Teilnehmerkreis gilt auch für die Se-
nioren-Adventsfeier. Der Gemeinderat hat festgelegt, dass 
auch Ehepartner, die das Alter noch nicht erreicht haben, 
teilnahmeberechtigt sind.

Einsprache gegen Projekt Doppelspurausbau SBB
Die Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) planen den Ausbau 
des Bahngleises zwischen Rafz und Jestetten. Das Projekt 
wurde gemäss Planungsgenehmigungsverfahren öffentlich 
aufgelegt.

Der Gemeinderat hat dagegen Einsprache erhoben, weil 
die Gleisentwässerung nicht mit dem aktuellen Planungs-
stand des Hochwasserschutzprojekts koordiniert ist. Damit 
die Gleisentwässerung auch nach Erstellung des Hochwasser-
schutzes funktioniert, muss der Anschlusskanal durch die 
SBB verlängert werden. Um die Ansprüche der Gemeinde zu 
wahren, musste formell Einsprache erhoben werden. Zudem 
verlangt der Gemeinderat eine Kostenbeteiligung an die zu-
sätzlichen Kosten, die durch die Gleisentwässerung entste-
hen.

Weitere Geschäfte im Überblick
• Aufnahme einer mexikanischen Person in das Bürgerrecht 

der Gemeinde Rafz
• Vernehmlassungen zu verschiedenen kantonalen Vorlagen:

– Parlamentarische Initiativen zur Änderung des Steuer-
gesetzes betreffend Kalte Progression sowie Anrech-
nung der Gewinnsteuer an die Kapitalsteuer

– Änderung Steuergesetz betreffend Finanzierung von 
kantonalen Infrastrukturprojekten

• Genehmigung der Jahresrechnung 2024 der Zweckver-
bände Gruppenwasserversorgung Rafzerfeld (GWVR) und 
Grundwassergewinnung Stadtforen (GWS)

• Veranlagung von 10 Grundsteuerfällen (mit einem Gesam-
tertrag von 168320 Franken)

Möchten Sie weitere Informationen zu den Geschäften des 
Gemeinderates? Der Gemeindeschreiber steht Ihnen für zu-
sätzliche Auskünfte gerne zur Verfügung.

Newsmeldungen per E-Mail

Über neue amtliche Publikationen, Neuigkeiten, Veranstal-
tungen sowie Papier- und Sonderabfallsammlungen können 
Sie sich mit einer Newsmeldung per E-Mail informieren las-
sen. Sie müssen sich dafür auf der Gemeindewebsite ein Be-
nutzerkonto einrichten und in der Rubrik «Rafz aktuell: Vir-
tuelle Dienste» die gewünschten Informationen abonnieren. 
Sie benötigen dafür nur eine eigene E-Mail-Adresse.
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Die Einrichtung eines Benutzerkontos erfolgt mit dem Link 
oben rechts auf der Gemeindewebsite:

Sie können sich dann entweder anmelden oder ein neues 
Benutzerkonto erstellen:

Wenn das Benutzerkonto eingerichtet ist, können Sie sich die 
gewünschten Meldungen abonnieren:

Eine ausführliche Anleitung finden Sie auf der Gemeindeweb-
site in der Rubrik «Politik / Verwaltung: Downloads». 

Rafzerfelder Pilzkontrollstelle

Die Rafzerfelder Pilzkontrollstelle hat bis Ende November 
2025 jeweils am Mittwoch und Sonntag von 18.30 bis 19.30 Uhr 
geöffnet. Zwischen dem 1. und 10. jeden Monats hat die Pilz-
kontrollstelle nur nach telefonischer Anmeldung geöffnet.

Bitte beachten Sie, dass vom 1. bis 10. jeden Monats das Pilz-
sammeln verboten ist (Schonzeit). Pro Person und Tag darf 
maximal 1 Kilogramm Pilze gesammelt werden. Die Pilz-

sammlerinnen und Pilzsammler werden gebeten, nur dieje-
nigen Pilze zu sammeln, die sie auch kennen. Pilze müssen 
nach Arten getrennt und sauber in luftdurchlässigen Gebin-
den zur Kontrolle gebracht werden. Nützliche Informationen 
finden Sie auf den folgenden Websites:
 www.pilzkunde.ch
 www.vapko.ch

Amtliche Pilzkontrolleurin Rafzerfeld:
Rosmarie Eppenberger
Bettliackerstrasse 2
8454 Buchberg
Telefon 079 394 41 75
E-Mail: r.eppenberger@vtxmail.ch

 

Amt für Jugend und Berufsberatung biz
ÜBER18 - Erwachsen aber nicht allein

Und plötzlich bist du volljährig! Wir sind eine Anlaufstelle 
für junge Erwachsene und begleiten dich individuell beim 
Übergang in die Selbstständigkeit. Bei allen Themen rund 
ums Erwachsenwerden und die eigenständige Lebensfüh-
rung. Unsere Auftraggebenden sind die jungen Erwachsenen 
selbst. Das Angebot ist freiwillig, kostenlos und vertraulich.

Zielgruppe
– junge Menschen zwischen 18 und 25 Jahren ohne abge-

schlossene Erstausbildung mit Wohnort im Kanton Zürich 
(Stadt Zürich ausgenommen)

– unter 20 Jahren: auch mit abgeschlossener Erstausbildung
– über 20 Jahren: mit Sozialhilfe auch mit Sek-II-Abschluss
– sekundär: Fachpersonen und Eltern

So begleiten wir
– niederschwellig, kostenlos, zeitnah, flexibel, befähigend, 

anwaltschaftlich, lösungsorientiert, vernetzt und triagie-
rend

Hierbei unterstützen wir
– Ausbildung, Arbeit: Lehrstellen- und Stellensuche, Media-

tion mit Arbeitgebenden
– Wohnen: Klären der Wohnform, Wohnungssuche, Umzug
– Finanzen: Budgetberatung und Schulden, Begleitung zu 

Fachstellen (SVA, Sozialhilfe), Sachhilfe (Steuererklärung, 
Versicherungen, Stipendien- oder Stiftungsgesuche, Aus-
bildungszulagen, Alimente, Prämienverbilligung, IV-Rente, 
Vorsorge usw.)

– Gesundheit: Ernährung, Freizeit, Konflikte, psychische Be-
lastungen, Sexualität, Sucht

So sind wir erreichbar
– per Chat, Telefon, Mail und persönlich: ueber-18.zh.ch
– Montag bis Freitag, auch Abendtermine möglich
– Antworten auf alle Fragen: ueber-18.zh.ch/infoportal

Feuerwerk Nationalfeiertag

Immer mehr Gemeinden erlassen am Nationalfeiertag auf 
ihrem Gemeindegebiet ein Feuerwerksverbot. Als Gründe da-
für werden das Tierwohl und das Ruhebedürfnis der Einwoh-
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nerinnen und Einwohner genannt. In der Gemeinde Rafz ist 
das Abbrennen von Feuerwerk weiterhin erlaubt.

Damit dies auch in Zukunft so bleibt, gilt es gemäss Art. 
8 der Polizeiverordnung der Gemeinde Rafz Folgendes zu 
beachten:

Das Abbrennen von Feuerwerk ist nur in der Nacht vom 1. 
August auf den 2. August und in der Nacht vom 31. Dezem-
ber auf den 1. Januar gestattet.

Strafbestimmungen
Das Abbrennen von Feuerwerk ohne Bewilligung kann in der 
Gemeinde Rafz mit einer Busse in der Höhe von 200 Franken 
geahndet werden. Vorbehalten bleiben die Bestimmungen des 
Sprengstoffgesetzes sowie des Strafgesetzbuches.

Verkaufsbestimmungen und Kategorien
Feuerwerke, bei denen kein Fachausweis erforderlich ist, sind 
in verschiedene Kategorien eingeteilt (je nach Gefahr):

Kategorie F1: 
Verkauf an Personen über 12 Jahre, sehr geringe Gefahr
Beispiel: Bengalstreichhölzer, Wunderkerzen

Kategorie F2: 
Verkauf an Personen über 16 Jahre, geringe Gefahr
Beispiel: Vulkane bis 250 g NEM, Raketen bis 75 g NEM

Kategorie F3: 
Verkauf an Personen über 18 Jahre, mittlere Gefahr
Beispiel: Raketen bis 500 g NEM, Feuerwerk-Batterien bis 
1000 g NEM

(* NEM = Nettoexplosivmasse)
Weitere Informationen:
https://www.fedpol.admin.ch/fedpol/de/home/sicherheit/explo-
sivstoffe/pyrotechnik-neu.html

Der Gemeinderat bedankt sich für die Einhaltung der gesetz-
lichen Bestimmungen und wünscht allen Einwohnerinnen 
und Einwohner einen grossartigen und sicheren Nationalfei-
ertag!

«Ältere Menschen beim Einkaufen begleiten»

Die Schweizerische Gesellschaft für Ernährung (SGE) bietet 
kostenlose Online-Schulungen für freiwillige Helfende an, 
um ältere Menschen beim Einkaufen zu begleiten und sie bei 
der Auswahl zu unterstützen.

Weitere Informationen und Flyer:
https://www.rafz.ch/sozialedienste/5671

Projekte für Zürcher Zukunftspreis gesucht

Zum zweiten Mal schreibt der Zürcher Kantonsrat den Zür-
cher Zukunftspreis aus. Dotiert mit maximal 50000 Franken 
werden Personen oder Organisationen ausgezeichnet, die sich 
mit herausragenden Leistungen oder Projekten um den Kan-

«S‘KV uf dä Gmeind»
Rafz ist eine lebendige und in den letzten Jahren stark 
gewachsene Wohn- und Arbeitsgemeinde mit derzeit 
rund 4700 Einwohnern im Norden des Kantons Zürich.

Du suchst auf Mitte August 2026 eine

Lehrstelle als Kauffrau / Kaufmann EFZ

welche dir einen interessanten Einstieg in die Berufswelt 
ermöglicht? Dann ist die kaufmännische Lehre bei der 
Gemeindeverwaltung Rafz genau das Richtige für dich! 
Denn die 3-jährige Lehre führt dich über den Büroalltag 
hinaus – mitten hinein ins Leben.
 
Wir bieten dir:
• eine vielseitige und fundierte Ausbildung als 

Kauffrau / Kaufmann in der Branche öffentliche 
Verwaltung

• persönliche und individuelle Betreuung 
• Einblick in die verschiedenen Abteilungen
• schöne Büroräumlichkeiten und modern eingerich-

tete Arbeitsplätze im Zentrum von Rafz
• zwei zusätzliche Ferientage pro Schuljahr bei 

erfolgreicher Teilnahme am Projekt «Rauchfrei 
durch die Lehre» 

Für die Lehrstelle bringst du mit:
• Sekundarschule A
• Freude an administrativen Tätigkeiten und Kunden-

kontakt
• zuverlässige und exakte Arbeitsweise
• rasche Auffassungsgabe
• Teamfähigkeit
• gepflegtes Auftreten und gute Umgangsformen
• mündliche und schriftliche Sprachgewandtheit in 

Deutsch
• IT-Kenntnisse, Tastaturschreibkurs
• Informationsnachmittag auf einer Gemeinde be-

sucht (erwünscht)

Haben wir dein Interesse geweckt?
Reiche deine vollständige Bewerbung (Motivations-
schreiben, Lebenslauf mit Foto, alle Zeugnisse der Ober-
stufe und Multicheck/Stellwerktest) via den Link auf 
unserer Website (Offene Stellen) ein. Für weitere Aus-
künfte steht dir Stefan Schmucki, Ausbildungsverant-
wortlicher, Telefon 044 879 77 20, gerne zur Verfügung.

Möchtest du mehr über die Gemeinde Rafz erfahren? Auf 
unserer Website www.rafz.ch findest du viele Informationen.
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Datum Anlass Ort Veranstalter

Freitag, 4. Juli 2025 bis 
Sonntag, 6. Juli 2025

FC Fäscht Fussballplatz Hüntwangen Fussballclub Rafzerfeld

Samstag, 5. Juli 2025 bis 
Sonntag, 6. Juli 2025

Dressurtage Rafzerfeld Reitanlage Gentner Hüntwangen Reitverein Rafzerfeld

Sonntag, 6. Juli 2025 
9.00–11.30 Uhr

Naturkundliche Wanderung Treffpunkt: Schulhaus Landbüel, Wil Natur- und Vogelschutzver-
ein Rafzerfeld

Sonntag, 6. Juli 2025 
14.30 Uhr

Konzert:
Steelband Rafzerfeld

Wohnen und Pflege Peteracker Wohnen und Pflege 
Peteracker AG

Sonntag, 13. Juli 2025 
14.00–17.00 Uhr

Ortsmuseum offen Ortsmuseum Ortsmuseum Rafz

Sonntag, 13. Juli 2025 bis 
Samstag, 19. Juli 2025 
Anmeldung: 
jungscharrafz.ch/lager

SOLA der Jungschar Rafz Treffpunkt EFRA EFRA Evangelische 
Freikirche Rafz

Donnerstag, 17. Juli 2025 
10.00 Uhr

Konzert:
Das «Mallet Duo» spielt
klassische Stücke, die sie speziell für 
Marimba und Xylophon umgeschrie-
ben haben

Wohnen und Pflege Peteracker Wohnen und Pflege 
Peteracker AG

Mittwoch, 23. Juli 2025 
18.15 Uhr

Openair-Kino
(bei Schlechtwetter im Saal)
Kosten für externe Besucher 
Fr. 10.– für 1 Getränk + kleinen Snack

Wohnen und Pflege Peteracker Wohnen und Pflege 
Peteracker AG

VORANZEIGE

Freitag, 1. August 2025 
10.00 – 14.00 Uhr 
Musikalische Begleitung 
1. August-Ansprache

Ab 11.30 Uhr
Am Abend (21.45 Uhr)

Bundesfeier + Zmorge
(offeriert durch Gemeinde)
Schwyzerörgeliquartett pozbliz
Kantonsrätin 
Romaine Rogenmoser (SVP/Bülach)
Festwirtschaft mit Grill
Höhenfeuer auf dem Gnal

Saalsporthalle Gemeinde Rafz
Frauenverein Rafz
Männerchor Frohsinn
Musikgesellschaft Rafz

Freitag, 1. August 2025 
14.00 Uhr

Eröffnungsfeier Märktgass
(Bei unwetterartigen Verhältnissen 
um 14.00 Uhr in der Saalsporthalle)

«Gnossiplatz» VOLG Gemeinde Rafz

Veranstaltungskalender Juli 2025   Alle Veranstaltungen finden Sie unter www.rafz.ch

ton Zürich verdient gemacht haben. Die Eingabefrist läuft bis 
zum 31. August 2025.

Finanziert aus der Jubiläumsdividende der Zürcher Kantonal-
bank stehen für rund 20 Jahre jährlich bis zu 50000 Franken 
für die Honorierung herausragender Leistungen und Projekte, 
die für Politik, Gesellschaft und/oder nachhaltige Entwicklung 
des Kantons Zürich zukunftsweisend sind, zur Verfügung.

Eine sechsköpfige Jury bestehend aus drei Mitgliedern des Kan-
tonsrates und aus drei externen Fachpersonen wird die Einga-
ben prüfen und bewerten. Die Gesamtpreissumme von 50000 
Franken kann auf maximal drei Projekte verteilt werden.

Die feierliche Preisverleihung findet anlässlich einer Kantons-
ratssitzung am 12. Januar 2026 im Rathaus Hard statt.

Detailangaben zum Verfahren und zu den Anforderungen für 
die Eingabe sind unter www.kantonsrat.zh.ch/ZZP zu finden.

Kontakt: Kommissionspräsidentin: Judith Stofer (AL, Zürich), 
079 280 89 02


